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Betreff: Machbarkeitsstudie Bodelschwinghschule 

- Planungsfreigabe            
 
Anlagen: 1) Machbarkeitsstudie zur Bodelschwinghschule der QUANTUM  

    Betriebsmanagement & Consulting GmbH vom 08.03.2018 
2) Raumprogramm des Regierungspräsidiums Stuttgart vom  
    16.08.2017 

 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Die Machbarkeitsstudie der QUANTUM Betriebsmanagement & Consulting 

GmbH (vgl. Anlage 1) wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. Dem Raumprogramm des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 16.08.2017 
(vgl. Anlage 2) sowie den zusätzlich benötigten Flächen von insg. 150 qm 
wird zugestimmt.  

 
3. Bei der Bodelschwinghschule in Nürtingen wird die Variante 1 „Sanierung 

und Erweiterung Schulgebäude mit Neubau Kindergärten“ weiterverfolgt.  
 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Entwurfsplanung (Lph. 1-3 nach HOAI) 
erstellen zu lassen.  

 
 
 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen



Auswirkungen auf den Haushalt:
 

Im Haushaltsplan 2018, Teilhaushalt 2, Finanzhaushalt, Produktgruppe 1124, 
sind bei der Maßnahme „Bodelschwinghschule NT“ in den Haushaltsjahren 2017 
– 2021 Mittel in Höhe von insg. 8,5 Mio. EUR (auf Grundlage einer ersten Kos-
tenschätzung) veranschlagt.  
 
Der Ansatz von 0,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2018 wird für das VGV-
Verfahren, die Verfahrensbegleitung sowie die Erstellung der Entwurfsplanung 
benötigt. 
 
Die Grobkostenprognose der Machbarkeitsstudie weist im Finanzhaushalt Inves-
titionskosten (inklusive Projektsteuerung, ohne Interimsmaßnahmen) für die Va-
riante 1 in Höhe von rd. 16,53 Mio. EUR aus.  
 
Einnahmeseitig ist voraussichtlich mit einer Schulbauförderung in Höhe von rd. 
1,75 Mio. EUR zzgl. Auswärtigen-Zuschlag zu rechnen. 
 
Zudem fallen im Ergebnishaushalt weitere Kosten für die Interimsunterbringung, 
Umzüge, die Anschaffung loser Möblierung und IT-Medien, etc. in Höhe von 1,47 
Mio. EUR an. 

 
Nachdem die Kosten im Finanzhaushalt für die Sanierung und Erweiterung der 
Bodelschwinghschule deutlich höher ausfallen als ursprünglich im Masterplan 
angenommen, muss die Maßnahme „Ersatzbau Sporthalle Bronnader“ zeitlich in 
das Jahr 2020 ff. geschoben werden, um die Belastung im Haushalt mittelfristig 
zu nivellieren. Für den Ersatzbau der Sporthalle Bronnader sind derzeit in den 
Haushaltsjahren 2018-2020 insg. 5,5 Mio. EUR veranschlagt.  
  
Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2019 wird eine entsprechende Anpassung 
der Ansätze erfolgen.  
 
Sachdarstellung:
 
1. Ausgangslage: 
Im Juli 2017 wurde die QUANTUM Betriebsmanagement & Consulting GmbH mit 
der Erstellung der Machbarkeitsstudie beauftragt um detaillierte Kenntnisse über 
die Sanierungserfordernisse sowie -umfänge zu erhalten. 
Gegenstand der Untersuchung waren folgende 3 Varianten (vgl. KSA-Vorlage 
65/2017): 

 
Variante 1 – Sanierung und Erweiterung Schulgebäude mit Neubau Kindergärten 
In dieser Variante wird die Gymnastikhalle (Bauteil 2, siehe Seite 6 Machbar-
keitsstudie) abgebrochen, so dass der Werkstatttrakt (Bauteil 1) in diese Rich-
tung vergrößert und aufgestockt werden kann.  
In den neuen und den verbliebenen Baukörpern, kann das mit dem Regierungs-
präsidium abgestimmte Raumprogramm für die Schule mit geringfügigen Anpas-
sungen der Raumgrößen untergebracht werden. 
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Das Raumprogramm der beiden Kindergärten für geistig und körperbehinderte 
Kinder (KiGa-GB und KiGa-KB) kann in einem zweigeschossigen Neubau auf 
dem Grundstück abgebildet werden.  
 
Die erforderlichen Pausen- und Spielflächen in Höhe von 2.700 m², können in 
Anlehnung an die frühere Allgemeine Schulbauempfehlung Baden-Württemberg, 
auf dem Grundstück nachgewiesen werden. 
Insgesamt stehen inklusive Sportplatz 4.300 m² Freifläche zur Verfügung. 
 
Während der gesamten Bauzeit ist eine interimistische Container-Unterbringung 
der Schüler und der Kinder aus dem KiGa-KB auf dem bestehenden Parkplatz 
vor der Bodelschwinghschule vorgesehen. Dies erstreckt sich über einen Zeit-
raum von ca. 16 Monaten. Das unterzubringende Raumprogramm während der 
Interimsphase wird im weiteren Planungsprozess vertieft untersucht und mit der 
Schule und dem Kindergarten abgestimmt. 

 
Die ursprünglich zu untersuchenden Bausteine Brandschutz, Hygiene, Barriere-
freiheit sowie Umstrukturierung im Gebäudebestand können sinnvollerweise nur 
gesamtheitlich betrachtet werden. Auf eine separate Darstellung der Kosten 
wurde deshalb verzichtet. 
  
Variante 2a – Neubau Schulgebäude und Kindergärten mit Erhalt Schwimmbad 
In dieser Variante werden mit Ausnahme der Schwimmhalle alle Bauteile abge-
brochen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die zentrale Technik und die 
Gebäudehülle in den Jahren 2007 und 2010 saniert wurden. Zudem besitzt die 
bestehende Schwimmhalle eine Fläche von 610 m². Im Falle eines Neubaus lä-
ge die förderfähige Fläche bei 230 m². 
 
Aufgrund der Lage der Schwimmhalle am Grundstücksrand und dem Zuschnitt 
des Baufensters ergibt sich zwangsläufig ein langegezogener Baukörper mit lan-
gen Fluren.  
 
Das Raumprogramm der beiden Kindergärten wird vollständig in dem neuen 
Baukörper untergebracht. 
 
Im Unterschied zu Variante 1 stehen bei 2.700m² Pausen- und Spielflächen 
inklusive Sportplatz rd. 4.000 m² Freifläche zur Verfügung. 
 
Für die Interimsunterbringung gilt gleiches wie in Variante 1. Einzig die Nut-
zungsdauer ist mit ca. 18 Monaten um 2 Monate länger. 
 
Die ursprüngliche Variante 2 wurde in die Varianten 2a und 2b unterteilt. 
Die Variante 2a berücksichtigt den Erhalt des Schwimmbads. 

 
Variante 2b – Neubau Schulgebäude, Kindergärten und Schwimmbad 
Entspricht der ursprünglichen Variante 2. 
Untersucht wurde der Neubau auf dem vorhandenen Grundstück, mit Abbruch 
aller Bestandsgebäude einschließlich Schwimmhalle. Ohne die Notwendigkeit 
einer Anbindung eines Bestandsgebäudes kann mit optimierten Raumfolgen und 
Funktionszusammenhängen geplant werden.  
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Die geplante Umsetzung erfolgt in 2 Bauabschnitten mit Errichtung des Schulge-
bäudes im 1. Bauabschnitt sowie den Kindergärten und sonstigen Nutzungsein-
heiten im 2. Bauabschnitt. So können Schule und Kindergarten nacheinander im 
Interimsgebäude untergebracht werden. Die Verweildauer je Nutzer verringert 
sich. 
 
Die ursprüngliche Variante 3 „Neubau auf einem anderen Grundstück“ wurde 
nicht weiterverfolgt, da sie weitestgehend der vorliegenden Variante 2b ent-
spricht und sich je nach Baugrundstück lediglich bei den Erschließungs- und 
Gründungskosten unterscheidet. Zudem würden die Kosten für den Interimsbe-
trieb entfallen.  
 
2. Raumprogramm: 

 
Der Machbarkeitsstudie wurde das vom Regierungspräsidium Stuttgart erstellte 
Raumprogramm vom 16.08.2017 zugrunde gelegt (vgl. Anlage 2). Das Raum-
programm sieht für die Bodelschwinghschule eine Programmfläche von 2.252 – 
2.296 qm + Lehrerbereich vor. Der Raumbedarf für den KiGa-KB beträgt eine 
Programmfläche von 254 – 360 qm, für den KiGa-GB eine Programmfläche von 
186 qm. 

 
Das Raumprogramm beinhaltet für die Bodelschwinghschule einen Bewegungs-
raum mit 100 qm. Diese Fläche ist jedoch nicht ausreichend. Das Unterrichtsfach 
„Sport“ ist ein wichtiges Element der Stundentafel der Schule. Jede Klasse, von 
Klassenstufe 1 bis 12, hat laut Stundentafel 2 Unterrichtseinheiten Sport pro 
Woche. Um diese darstellen zu können, wird eine Sport- und Bewegungsfläche 
von mindestens 200 qm benötigt. In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium 
kann der Bewegungsraum der Schule mit dem Multifunktionsraum (60 qm) des 
KB-Schulkindergartens kombiniert werden. Durch die gemeinsame Nutzung des 
Bewegungsraumes können somit Synergien geschaffen werden. Die Programm-
fläche beträgt damit in Summe 160 qm. Da der schulische Bedarf bei 200 qm 
liegt, sollten die noch benötigten 40 qm zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.  

 
Nicht im Raumprogramm enthalten ist zudem ein Raum für die Schulsozialarbeit. 
Da dieser bedarfsnotwendig ist, sollten 18 qm Fläche zusätzlich berücksichtigt 
werden.  

 
Zudem haben die Schulkindergärten folgenden Zusatzbedarf an Flächen: 

 
a. Um die entsprechende Zahl von Rollstühlen und Spezialgeräten der 

schwerstmehrfachbehinderten Kinder im KiGa-KB unterbringen zu können, 
werden 40 qm Abstellflächen zusätzlich benötigt. 
 

b. Beide Schulkindergärten benötigen jeweils in den Sanitärbereichen 1 Du-
sche, Platz für 2 Wickeltische sowie Lagermöglichkeiten. Die Zusatzflächen 
betragen 20 qm pro Schulkindergarten. 
 

c. Darüber hinaus wird ein gemeinsamer Wäsche- und Trockenraum für 2 
Waschmaschinen und 2 Wäschetrockner mit insg. 12 qm benötigt. 
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Der Zusatzbedarf an Flächen beläuft sich damit auf: 
 
  40 qm Sport- und Bewegungsflächen 
  18 qm Schulsozialarbeit 
  40 qm Abstellflächen für Rollstühle, Spezialgeräte, etc. 
  40 qm Sanitärbereiche Schulkindergärten 
  12 qm Wäsche- und Trocknerraum Schulkindergärten 
  150 qm 
  

Da die benötigten Flächen nicht über das Raumprogramm abgedeckt sind, soll-
ten diese zusätzlich in der weiteren Planung- und Realisierung berücksichtigt 
werden. 

 
3. Förderung: 
Die Variante 1 ist grundsätzlich förderfähig. Die konkrete Fördersumme errech-
net sich letztendlich auf Grundlage der noch zu erstellenden Entwurfsplanung. 
Die in der Machbarkeitsstudie genannten rund 1,75 Mio. EUR Fördersumme be-
ziehen sich auf die exemplarische Funktionsdarstellung der Variante 1. 
 
Die Varianten 2a und 2b sind nicht förderfähig. Voraussetzung wäre ein elemen-
tarer Mangel an den Bestandsgebäuden, der einen Abbruch zwingend zur Folge 
hätte. Diese Voraussetzung liegt nicht vor. 

 
4. Kosten: 
Die Grobkostenermittlung wurde auf Basis von Benchmarks erstellt. Die Ermitt-
lung erfolgte anhand der Flächennachweise und der vorliegenden Grundlagen. 
Eine Verfeinerung erfolgt im weiteren Planungsverlauf.  
 
4.1 Kosten im Finanzhaushalt 
 Variante 1 

in EUR 
Variante 2a 
in EUR 

Variante 2b 
In EUR 

Investitionskosten Schule und Kindergär-
ten 14.799.800 17.609.150 18.770.800 

Unvorhergesehenes 1.264.810 786.828 789.470 
Gesamtinvestitionskosten 16.064.610 18.395.978 19.560.270 
Projektsteuerung 470.000   470.000     470.000 
Investitionssumme FHH 16.534.610 18.865.978 20.030.270 

 
Schulbauförderung   -1.751.500                 0                 0 
Saldo aus Investitionstätigkeit 14.783.110   18.865.978               20.030.270                 

 
4.2 Kosten im Ergebnishaushalt 
 Variante 1 

In EUR 
Variante 2a 
In EUR 

Variante 2b 
In EUR 

Interimskosten 1.170.400 1.306.800 388.800 
Umzüge 50.000 50.000 50.000 
Neue lose Möblierung und IT-Medien 250.000 250.000 250.000 
Gesamtkosten EHH 1.470.400 1.606.800 688.800 

 
In vorangestellter Kostenaufstellung sind Kosten für Umzüge von Möblierung 
und vorhandener IT sowie deren Inbetriebnahme und für die Neuanschaffung lo-
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ser Möblierung und IT-Medien enthalten, die in der Machbarkeitsstudie nicht be-
rücksichtigt sind. Des Weiteren sind Kosten für die Projektsteuerung während 
der Planungs- und Bauphase enthalten.  
 
5. Wirtschaftlichkeitsanalyse: 
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Variante 
1 „Sanierung und Erweiterung Schulgebäude mit Neubau Kindergärten“ am wirt-
schaftlichsten ist und weiterverfolgt werden sollte (vgl. Anlage 1, Teil 3 der 
Machbarkeitsstudie).  

 
6. Weitere Vorgehensweise: 
Die aufgezeigte exemplarische Funktionsdarstellung der Variante 1 stellt ledig-
lich einen Nachweis dar, dass das Raumprogramm auf dem Grundstück reali-
siert werden kann. In einem nächsten Schritt soll auf Grundlage der in der 
Machbarkeitsstudie erarbeiteten Rahmenbedingungen eine Entwurfsplanung 
(Lph. 1-3 nach HOAI) für die Variante 1 erstellt werden. Diese wird nach heuti-
gem Stand im 3.Quartal 2019 zur weiteren Beratung ins Gremium eingebracht. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


